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1. Einleitung
Im Rahmen der Ausarbeitung des Projektes des Plan d‘Aménagement Général (PAG) der Gemeinde Greven-

macher besteht die Möglichkeit, dass durch die Ausweisung bebaubarer Zonen Auswirkungen auf das nationale 
Naturschutzgebiet Kelsbaach (RN PS 09) entstehen. 

Die hier vorliegende Verträglichkeitsvorprüfung ist als ergänzendes Dokument zur ersten Phase (UEP) der 
Strategischen Umweltprüfung zu verstehen, die im Rahmen der Ausarbeitung von Plänen und Programmen, wie 
es die Modifikation des PAG ist, durchzuführen ist. Hierzu stellt das Dossier die grobe Vorabschätzung der Verträg-
lichkeit der Planung mit dem nationalen Naturschutzgebiet dar, die nach Artikel 12 des loi modifiée du 19 janvier 
2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles eine Notwendigkeit der Überprüfung der 
Auswirkungen der Planung auf die Schutz- bzw. Erhaltungsziele des Schutzgebietes mit sich bringt.

Im Rahmen dieser Untersuchung soll geklärt werden, ob die Möglichkeit besteht, dass der Plan alleine oder 
gemeinsam mit anderen Plänen oder Projekten potenziell erhebliche Auswirkungen auf das entsprechende 
Schutzgebiet haben kann. Zudem wird dargestellt, welche Auswirkungen dies gegebenenfalls sein können und 
wie erheblich die Beeinträchtigung voraussichtlich sind.

Insgesamt wird davon ausgegangen, dass in der Gemeinde Grevenmacher eine Fläche vorhanden ist, die 
aufgrund ihrer Lage zum Schutzgebiet Kelsbaach Auswirkungen auf selbiges haben könnte. Dabei handelt es sich 
um die Fläche Grev5. 

1.1 Rahmenbedingungen (Umfang, Inhalt und Vorgehensweise)

Die Basis für die Voreinschätzung sind vor allem grundlegende Daten zu Schutzzielen, Lebensräumen und 
Arten des genannten Gebietes. Darauf aufbauend können mögliche Auswirkungen der Planung auf die Schutzge-
bietsausweisung bestimmt werden.

Für diese Vorprüfung reicht eine relativ grobe Abschätzung der Auswirkungen auf die Schutzziele aus, da hier 
auf Basis von vorhandenen Datengrundlagen eine prinzipielle Einschätzung der Erheblichkeit der Planung für das 
Schutzgebiet untersucht werden soll. 

Für den Fall, dass die Flächenausweisungen des PAGs erhebliche Auswirkungen auf das Naturschutzgebiet  
haben könnten, muss eine Verträglichkeitsprüfung durchgeführt werden.

Das vorliegende Dokument gliedert sich in die Beschreibung und detaillierte Darstellung der Schutzgebie-
te, deren Charakter sowie der dort vorkommenden schützenswerten Lebensraumtypen und Arten (Kap. 2). Als 
Datengrundlage fungiert das Buch „Naturschutzgebiete in Luxemburg“1. Zudem werden die im entsprechenden 
Règlement grand-ducal2 enthaltenen Verbote hinsichtlich des Schutzgebietes aufgezeigt.

Anschließend erfolgt die Beschreibung der Planelemente, welche die Untersuchung notwendig machen (Kap.3). 
Dafür wird mittels eines Orthophotos (2013) sowie eines Auszugs aus dem Synthesekonzept (Stand: Mai 2016) 
die Fläche dargestellt, welche in Rahmen der Verträglichkeitsvoreinschätzung hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf 
das jeweilige Schutzgebiet untersucht wird (Kap.3).

Die Untersuchung der Verträglichkeit erfolgt in Kapitel 4. Dabei wird zunächst die Lage der Untersuchungs-
fläche zum jeweiligen Schutzgebiet sowie die auf der Fläche vorhandenen Biotope tabellarisch dargestellt. Im 
Anschluss wird - ebenfalls in Form einer Tabelle - geprüft, inwieweit die Nutzung der Untersuchungsfläche gegen 
die Verbote des RGDs verstößt, ob schützenswerte Biotope vorhanden sind und ob die Verträglichkeitsprüfung an 
dieser Stelle abgeschlossen ist oder einer detaillierteren Betrachtung bedarf.

Mit einer Übersicht des Ergebnisses der Verträglichkeitsvorprüfung mit den nationalen Schutzgebieten schließt 
die Vorprüfung ab.

Die Ergebnisse der hier vorliegenden Verträglichkeitsvorprüfung mit den vorhandenen Schutzgebieten wird bei 
der Bewertung der Fläche hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen, Tiere, Biologische Vielfalt 
im Rahmen der Umwelterheblichkeitsprüfung berücksichtigt. 

1 Zolitschka, 2013.

2 Règlement grand-ducal du 3 août 1998 déclarant zone protégée la pelouse sèche „Kelsbaach“ englobant des fonds sis sur le territoire des 
 communes de Grevenmacher, Flaxweiler et Wormeldange.
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2. Beschreibung des Naturschutzgebietes Kelsbaach (PS 09)

2.1 Allgemeine Beschreibung

Das Naturschutzgebiet Kelsbaach weist eine Fläche von ca. 75,45 ha auf und ist seit 1998 offiziell ausgewie-
sen. Die Unterschutzstellung des Gebietes bezweckt den Erhalt des Mosaiks der sehr trockenen bis luftfrischen 
Standorte mit Magerrasen, Felswänden, Weinbergparzellen und naturnahen Waldbeständen3. 

Das Schutzgebiet befindet sich zu 100% in Luxemburg und verteilt sich auf die Gemeinden Grevenmacher, 
Flaxweiler und Wormeldange. 

Das Gebiet weist eine Höhenentwicklung von 200 m bis 300 m ü. NN auf, liegt im Naturraum „Moselvorland 
und Syretal“ und wird vom Kelsbaach durchquert.

Geologisch betrachtet ist das Gebiet durch Muschelkalkformationen und Keuper geprägt, aus denen sich Rend-
zinen, Rendzina-Pelosole sowie Rigosole und Rigosol-Braunerden gebildet haben.

2.2 Überblick über die Lebensräume im Naturschutzgebiet4

Das Naturschutzgebiet ist dominiert von trockenen und feuchtkühlen Standorten, auf denen trockene Mager-
rasen oder der Linden-Ahorn-Schutthangwald wachsen. Außerdem kommt der trockene Orchideen-Buchenwald 
vor.

Zudem ist das Gebiet von aufgegebenen Stollen und Bergwerken durchzogen.

3 Zolitschka, S. 87.

4 Zolitschka, S. 87.

Abb.1: Lage der Pelouse sèche Kelsbaach zur Gemeinde Grevenmacher

Quelle: Darstellung pact s.à r.l. Kartengrundlage: TC50 & Ministère de l’Environnement

Kelsbaach
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2.3 Überblick über die Arten im Naturschutzgebiet

Im Naturschutzgebiet Kelsbaach kommen zahlreiche Tierarten vor, die alle nach dem Loi modifiée du 19 jan-
vier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles „intégral“ geschützt sind. 

Zwar sind nicht alle Arten nach den Roten Listen für Luxemburg gefährdet, ihr Vorkommen und die damit 
verbundenen Habitate und Standorte sind nichtsdestotrotz schützens- und erhaltenswert.

2.4 Schutzziele des Naturschutzgebietes5

Zum Erhalt der Biotope in der Pelouse sèche werden die orchideenreichen Kalkmagerrasen mit Schafen be-
weidet und die Sukzession der Wiesen verhindert, indem diese spät gemäht werden und aufkommendes Gehölz 
regelmäßig entfernt wird.

2.5 Lage und Beziehung zu anderen internationalen, nationalen oder 
regionalen Schutzgebieten

Das Naturschutzgebiet überschneidet sich mit dem FFH-Gebiet Machtum - Pellembierg / Froumbierg / Grei-
venmaacherbierg.

5 Zolitschka, S. 87.

Spezies Name taxonomische Bezeichnung Art des 
PNPN

nationaler 
Schutzstatus

Annexe 2 / 3 / 6 
luxemburgisches 

Naturschutzgesetz
Rote Liste

Mopsfledermaus Barbastella barbastellus 1 intégral Annexe 2, 6 EX
Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii 2 intégral Annexe 2, 6 EN

Großes Mausohr Myotis myotis 2 intégral Annexe 2, 6 EN
Graues Langohr Plecotus austriacus 2 intégral Annexe 6 VU
Braunes Langohr Plecotus auritus 2 intégral Annexe 6 EN
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 2 intégral Annexe 6 CR

Große Hufeisennase Rhinolophus ferrumequinum 1 intégral Annexe 2, 6 CR
Große Bartfledermaus Myotis brandtii 2 intégral Annexe 6 CR
Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus 2 intégral Annexe 6 EN
Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 2 intégral Annexe 6 VU

Sperber Accipiter nisus  - intégral  -  -
Mäusebussard Buteo buteo  - intégral  -  -

Wespenbussard Pernis apivorus 2 intégral Annexe 3  -
Kolkrabe Corvus corax  - intégral Annexe 3 VU
Rotmilan Milvus milvus 1 intégral Annexe 3 VU

Gebirgsbachstelze Motacilla sulfurea  - intégral  -  -
Wasseramsel Cinclus cinclus 2 intégral  - NT

Amphibien Mauereidechse Podarcis muralis 1 intégral Annexe 6 LC

Säugetiere

Vögel

Tab.1: charakterisierende Arten im Naturschutzgebiet Kelsbaach

NT: auf der Vorwarnliste
VU: gefährdet
EN: stark gefährdet
CR: vom Aussterben bedroht
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2.6 Vorgaben des Règlement grand-ducal du 3 août 1998 déclarant zone 
protégée la pelouse sèche «Kelsbaach» englobant des fonds sis sur le 
territoire des communes de Grevenmacher, Flaxweiler et Wormeldange

Gemäß Art. 3 des RGD gelten für das Schutzgebiet folgende Verbote:

• die Jagd und das Töten von Wildtieren, die nicht zur Jagd freigegeben sind

• die Fangjagd, Äsung, Wildfütterung und das Einrichten von Fütterungsstellen

• Entfernen von heimischen Pflanzen

• Zerstören von Hecken, Baumgruppen, Einzelbäumen, Trockenmauern und anderen Biotopen

• Arbeiten zur Terrassierung, vor allem die Ablage und Abbau von Materialien

• motorisierter Verkehr, mit Ausnahme von dem erforderlichen zur Ausübung von Weinbau, Land- und Forst-
wirtschaft, sowie mit dem Pferd oder dem Fahrrad 

• jede Bebauung mit Ausnahme der Einrichtung von mobilen Hochsitzen

• jede Erweiterung bestehender Bebauung

• die Veränderung der Bodenbeschaffenheit.

3. Beschreibung der Planung
Im Folgenden wird die Fläche beschrieben und deren Auswirkungen dargestellt, die im Umfeld des Natur-

schutzgebietes liegt und damit direkte oder indirekte negative Auswirkungen auf selbiges haben kann. Dabei 
handelt es sich um die Fläche Grev 5 in Grevenmacher.

Es wird zunächst ein Überblick über die Lage der Fläche innerhalb der Ortschaft sowie deren Lage zum betrof-
fenen Schutzgebiet in Form von Karten gegeben. Dabei handelt es sich zum einen um eine Luftbildaufnahme von 
2016 sowie einen Auszug aus dem Synthesekonzept (Stand: November 2017). 

Abb.2: Lage der Fläche Grev 5 zum Naturschutzgebiet Kelsbaach

Darstellung: pact s.à r.l.; Kartengrundlage: Administration du Cadastre et de la 
Topographie, 2016
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Réservoir
souterrain

Police

Trafo

Cimetière

Église

Chapelle

Pont de Grevenmacher

Grev3

Grev4

Grev5

Grev6

Grev8

Grev15b

n GEPLANTE BODENNUTZUNG

Entwicklung Projekt Moselufer (Freizeit+Parking)

2.                    bebaubarer Bereich

1.                      nicht bebaubarer Bereich

Katastergrenzen [PCN 2010]

Wald [OBS 2007]

bestehendes Gebäude: PCN 2010 | BD-L-TC vs. 3.0 / 2007

KONZEPT  [Art. 12 RGD]

öffentliche Nutzung: bebaubar | bedingt bebaubar

gewerbliche Nutzung: kommunal | regional

Siedlungsbereich: Wohn- und Mischnutzung

zeitnah zu erschließende Neubaugebiete ("nouveaux quartiers").
neu zu entwickelndes PAP-Gebiet | genehmigtes PAP-Gebiet

städtebaulicher Schutzbereich von kommunalem Interesse

Landschafts- bzw. Arten- und Biotopenschutz: Erhalt- und/oder Eingrünungsmaßnahmen

innerörtliche Grünzone

3.         Entwicklung des bebaubaren Bereichs

Extension des bebaubaren Bereichs (> 0,5 ha) | Bauperimeterabrundung (≤ 0,5 ha)

Bauperimeter [PAG en vigueur]

Höhenlinie: Äquidistanz 5m | 25m  [BD-L-TC vs. 3.0 / 2007]

Reduktion: Umklassierung des bebaubaren Bereichs in die
außerörtliche | innerörtliche Grünzone

größere Fließ- und/oder Stehgewässer (Stausee, Flüsse) [BD-L-TC vs. 3.0 / 2007]

permanente | temporäre und/oder unterirdische Fließgewässer [BD-L-TC vs. 3.0 / 2007]

PLANGRUNDLAGEN

Außenbereich

5.         Dienstbarkeiten

Spezialbereich: Freizeit / Tourismus

Gemeinde-/ Stadtgrenze [PCN 2010]

Mittelspannungsleitung 20 kV [CREOS 2007]

Korrektursatz: zusätzliches | rückgebautes Gebäude [ACT-Luftbild 2013, Bestandsaufnahme CO3 2014]

Hochspannungsleitung 65 kV [BD-L-TC vs. 3.0 / 2007]

nationales Industriegebiet (Hafen)

innerörtliche Erholungszone (Mosel-Ufer-Park)

| | | | || | | | |

Entwicklungspol - Hauptort Grevenmacher

n BODENENTWICKLUNG

n ÜBERLAGERNDE FESTSETZUNGEN

Spezialbereich: Dienstleistungssektor

Siedlungsbereich / Innerörtliche Grünzone

NATURA 2000 FFH-Schutzgebiet [MDDI, 12.2012]

Weinbauperimeter [IVV 2009]

erhaltenswerte traditionelle Gebäudesubstanz (Stand: 06/2014)

denkmalgeschützte Liegenschaft [Liste SSMN, 2015]

6.         Erhalt gewachsener Strukturen

7.         Nachrichtliche Übernahme: fachplanerische Restriktionen

Überflutungsflächen TIMIS HQ-Extrem [TIMIS flood 2009, MEnv 2010]

nationales Naturschutzgebiet [RGD du 03.08.1998, MDDI 2014]

Gefahrenradius: SEVESO-Risiko-Zone (Tanklux S.A.) [ITM 2012]

Lärmimmissionszone ["Cartographie du Bruit concernant les routes principales (LDEN 55 - 60 dB(A))", MDDI 2013]

SEVESO

LÄRM

Synthesekonzept - Stadt Grevenmacher  [Grevenmacher - Süd]

en urbanisme, aménagement du territoire
et environnement Tel.: (+352) 26 68 41 29

Fax: (+352) 26 68 41 27
Mail: info@co3.lu

Date IndiceModifications de

COPIE ET REPRODUCTION INTERDITESPCN 2010 - ORIGINE CADASTRE: DROITS RESERVE A L'ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG

BD-L-TC vs. 3.0 2007 - ORIGINE CADASTRE: DROITS RESERVE A L'ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG

OBS 2007 - MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT: DROITS RESERVE A L'ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG

COPIE ET REPRODUCTION INTERDITES

COPIE ET REPRODUCTION INTERDITES

Synthesekonzept 2/3
[Ortsteil Grevenmacher, Grevenmacher-Süd]

Administration communale de Grevenmacher

Plan d'Aménagement Général
Projet:

Maitre d'ouvrage:

Objet:

Witry & Witry SA
32, rue du Pont
L-6471 Echternach

Tel.: (+352) 72 88 571
Fax: (+352) 72 88 57 99
Mail: mail@witry-witry.lu

DOCUMENT DE TRAVAIL
Chaque révision annule et remplace les plans précédents. Ce plan ne peut être transmis à un tiers sans l'autorisation de l'auteur. Ce plan ne peut
être reproduit, même partiellement sous quelque forme que ce soit (photocopie, calque, ou tout autre procédé) sans l'autorisation de l'auteur.

Échelle:

1 / 2.500
Plan n°:

Date:

10.11.2017
Indice:

U. Truffner

0710_co_IV-2

I. Gries S. Behrensmeyer

-
Élaboré: Validé:Contrôlé:

COncept   COnseil   COmmunication CO3 s.à r.l.
3, bd. de l'Alzette
L-1124 Luxembourg

Fond du plan: Synthesekonzept (Stand November 2017) - AC Grevenmacher / CO3 / 
witry & witry

Abb.3: Auszug aus dem Synthesekonzept der Fläche Grev 5

Grev5
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4. Verträglichkeitsvorprüfung mit dem Naturschutzgebiet Kels-
baach

Im Folgenden wird ein Überblick über die Lage der Flächen zu den Naturschutzgebieten sowie der auf der 
Fläche vorhandenen Biotope gegeben.

Flächenbezeichnung Parzellen innerhalb NSG vorhandene Biotope auf der Fläche

Grev5 nein nein

Die Fläche in Grevenmacher nimmt das nationale Naturschutzgebiet nicht direkt in Anspruch, sie liegt außerhalb 
der Schutzgebietsausweisung und befindet sich in ca. 60 m Abstand.
Zudem liegen keine geschützten oder schützenswerten Biotope auf der Fläche.

Fläche Grev 5

Lage als Weinberg genutzte Fläche am südlichen Ortsrand

Flächengröße ca. 42 Ar
aktuelle Nutzung Reines Wohngebiet
geplante Nutzung Wohnzone

Verbote des RGD du 3 août 1998 durch geplante 
Nutzung betroffen nein

schützenswerte Strukturen des Gebiets auf der 
Fläche vorhanden nein

geplante Nutzung vereinbar mit

Verboten des   RGD du 3 août 1998 ja

schützenswerten 
Elementen ja

Bewertung Verträglichkeitsprüfung abgeschlossen

Die geplante Nutzung als Wohnzone der Flächen ist mit dem Naturschutzgebiet Kelsbaach verträglich. Es müssen 
keine Schutzmaßnahmen ergriffen werden.

Tab.2: Lage der Untersuchungsfläche zum Trockenrasengebiet Kelsbaach sowie vorhandene Biotope

Tab.3: Darstellung der Verträglichkeitsvorprüfung der Untersuchungsflächen mit dem Trockenrasengebiet
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5. Zusammenfassung
In der vorliegenden Verträglichkeitsvorprüfung mit dem nationalen Naturschutzgebiet Kelsbaach wurde un-

tersucht, ob Flächenausweisungen der Gemeinde Grevenmacher negative Auswirkungen auf die Schutzziele des 
Gebietes haben können.

Dabei war das Augenmerk hauptsächlich auf die Verbote der RGD du 3 août 1998 gerichtet.

Von der untersuchten Flächen gehen keine derart negative Auswirkungen aus, dass das nationale Natur-
schutzgebiet beeinträchtigt wird. Eine detaillierte Untersuchung der Auswirkungen ist nicht notwendig.

Abb.4: Ergebnis der Verträglichkeitsvorprüfung mit der Fläche Grev 5

Darstellung: pact s.à r.l.; Kartengrundlage: Administration du Cadastre et de la Topographie, 2016
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